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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesetz mit der das Kunstförderungsgesetz geändert wird 
§ 4. (1) Voraussetzung für die Gewährung der in § 3 Z 1, 3, 4, 5 und 8 

genannten Förderungen ist die Einbringung eines Ansuchens beim 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport. 

§ 4. (1) Voraussetzung für die Gewährung der in § 3 Z 1, 3, 4, 5 und 8 
genannten Förderungen ist die Einbringung eines Ansuchens beim 
Bundeskanzleramt. 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport ist ermächtigt, 
mit sachlich in Betracht kommenden Rechtsträgern mit Ausnahme der 
Gebietskörperschaften Verträge des Inhalts abzuschließen, daß Förderungen aus 
Bundesmitteln durch diese Rechtsträger im Namen und für Rechnung des Bundes 
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes verteilt werden können, wenn die 
Besonderheiten bestimmter Förderungen eine Mitwirkung solcher 
bevollmächtigter Rechtsträger geboten erscheinen lassen und durch diese 
Mitwirkung die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des 
Einsatzes der Bundesmittel verbessert wird. Nach Möglichkeit sind mit der 
Durchführung der mittelbaren Förderung Rechtsträger zu beauftragen, die sich an 
den Kosten des Vorhabens beteiligen. 

§ 7. (1) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, mit sachlich in Betracht 
kommenden Rechtsträgern mit Ausnahme der Gebietskörperschaften Verträge des 
Inhalts abzuschließen, daß Förderungen aus Bundesmitteln durch diese 
Rechtsträger im Namen und für Rechnung des Bundes nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes verteilt werden können, wenn die Besonderheiten bestimmter 
Förderungen eine Mitwirkung solcher bevollmächtigter Rechtsträger geboten 
erscheinen lassen und durch diese Mitwirkung die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Bundesmittel verbessert wird. Nach 
Möglichkeit sind mit der Durchführung der mittelbaren Förderung Rechtsträger zu 
beauftragen, die sich an den Kosten des Vorhabens beteiligen. 

§ 8. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat die näheren 
Vorkehrungen, die bei der Gewährung von Förderungen nach diesem 
Bundesgesetz zu treffen sind, nach Vorberatung mit den Beiräten im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Richtlinien 
festzulegen. 

§ 8. Der Bundeskanzler hat die näheren Vorkehrungen, die bei der Gewährung 
von Förderungen nach diesem Bundesgesetz zu treffen sind, nach Vorberatung mit 
den Beiräten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Richtlinien festzulegen. 

§ 9. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport kann zur 
Vorbereitung und Vorberatung von Förderungsangelegenheiten einzelner 
Kunstsparten Beiräte oder Jurien einsetzen, in die Fachleute der jeweiligen Sparte 
zu berufen sind. 

§ 9. (1) Der Bundeskanzler kann zur Vorbereitung und Vorberatung von 
Förderungsangelegenheiten einzelner Kunstsparten Beiräte oder Jurien einsetzen, 
in die Fachleute der jeweiligen Sparte zu berufen sind. 

(2) Die Mitglieder der Beiräte und Jurys haben Anspruch auf Ersatz der 
Reisekosten entsprechend der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl Nr. 133/1955, 
in der jeweils geltenden Fassung, und Barauslagen sowie auf ein Sitzungsgeld, das 
vom Bundeskanzler unter Bedachtnahme auf die Bedeutung und den Umfang der 
von den Beiräten und Jurys wahrzunehmenden Aufgaben durch Verordnung 
festzusetzen ist. In der Verordnung kann der Reisekosten- und Barauslagenersatz 
pauschaliert festgelegt werden. 
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. 
§ 10. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat dem 

Nationalrat im Wege der Bundesregierung einen jährlichen Bericht über die 
Tätigkeit des Bundes auf dem Gebiet der Kunstförderung vorzulegen. 

§ 10. Der Bundeskanzler hat dem Nationalrat im Wege der Bundesregierung 
einen jährlichen Bericht über die Tätigkeit des Bundes auf dem Gebiet der 
Kunstförderung vorzulegen. 
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